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Feiertage/Fahrverbote im März 2020 
 
 
Feiertage ohne Fahrverbote 
 

Datum Land 

So. 01.03.2020 Bosnien und Herzegowina 
Schweiz – nur im Kanton Neuchatel 

Di. 03.03.2020 Bulgarien, Georgien 

So. 08.03.2020 Armenien, Aserbaidschan, Belarus, Georgien, Kasachstan, Kirgisistan, 
Moldawien, Russland, Syrien, Tadschikistan, Turkmenistan, Usbekistan 
Deutschland – nur in Berlin 

Mo. 09.03.2020 Aserbaidschan, Russland (arbeitsfrei) 

Mi.  11.03.2020 Litauen 

Fr. 13.03.2020 Algerien 

Sa. 14.03.2020 Andorra, Zypern (griechischer Teil) 

Di. 17.03.2020 Irland, Nord-Irland                   

Mi. 18.03.2020 Tunesien 

Do. 19.03.2020 Island, Malta 
Schweiz – nur in Luzern, Uri, Schwyz, Nidwalden, Tessin und Valais 

Fr. 20.03.2020 Aserbaidschan, Iran, Tunesien, Turkmenistan 

Sa. 21.03.2020 Afghanistan, Aserbaidschan, Iran, Kasachstan, Kirgisistan, Syrien, Tunesien, 
Usbekistan 

So.  22.03.2020 Aserbaidschan, Iran, Kasachstan 

Mo. 23.03.2020 Aserbaidschan, Iran, Kasachstan, Libanon, Zypern (griechischer Teil) 

Di. 24.03.2020 Aserbaidschan, Iran, Kirgisistan, Syrien 

Mi. 25.03.2020 Zypern (griechischer Teil) 

Do. 26.03.2020 Israel 

Di. 31.03.2020 Island, Israel, Malta 

Mi. 01.04.2020 Iran, Serbien – nur im Kosovo, Zypern (griechischer Teil) 

Do. 02.04.2020 Iran, Schweiz – nur im Kanton Glarus 
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Feiertage mit Fahrverboten 
 

Datum Land Fahrverbot 

So. 01.03.2020 Portugal – nur in Tomar 
 auf bestimmten Streckenabschnitten 

18:00 – 21:00 Uhr 
nur für Gefahrguttransporte 

Mo. 02.03.2020 Griechenland 
 auf bestimmten Streckenabschnitten 

15:00 – 21:00 Uhr 

Sa. 07.03.2020 Frankreich 
 auf bestimmten Streckenabschnitten in 

der Region Rhône-Alpes 
 auf dem gesamten Streckennetz 

 
07:00 – 18:00 Uhr 

 
22:00 – 24:00 Uhr 

So. 08.03.2020 Frankreich 00:00 – 22:00 Uhr 

Fr. 13.03.2020 Spanien – nur in Melilla 08:00 – 24:00 Uhr 
nur für den ADR-Verkehr 

Sa. 14.03.2020 Ungarn                    22:00 – 24:00Uhr 

So. 15.03.2020 Ungarn 00:00 – 22:00 Uhr 

Mi. 18.03.2020 Fürstentum Liechtenstein 22:00 – 24:00 Uhr 

Do. 19.03.2020 Fürstentum Liechtenstein 
Portugal – nur in Santarém 
 auf bestimmten Streckenabschnitten 

Spanien – nur in Castilla la Mancha, 
Galicien, Murcia, Navarra, Valencia und 
im Baskenland 

00:00 – 24:00 Uhr 
18:00 – 21:00 Uhr 

nur für Gefahrguttransporte 
08:00 – 24:00 Uhr 

nur für den ADR-Verkehr 

Fr. 20.03.2020 Fürstentum Liechtenstein 00:00 – 05:00 Uhr 

Mi. 25.03.2019 Griechenland 
 auf bestimmten Streckenabschnitten 

15:00 – 21:00 Uhr 
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Anmerkungen: 

Deutschland 

Für Lkw über 7,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht (t zGG) sowie für Anhänger hinter Lkw, 
unabhängig vom Gewicht, gilt auf dem gesamten deutschen Streckennetz ein Fahrverbot an 
Sonn- und Feiertagen, jeweils von 00:00 bis 22:00 Uhr. 

Frankreich 

Für Fahrzeuge über 7,5 t zGG besteht auf dem gesamten französischen Straßennetz ein 
Fahrverbot von samstags 22:00 Uhr bis sonntags 22:00 Uhr bzw. von 22:00 Uhr am Vorabend 
eines Feiertages bis zum Feiertag selbst um 22:00 Uhr. 

Griechenland 

Für Lkw über 1,5 Tonnen Nutzlast gilt auf bestimmten Streckenabschnitten an verschiedenen 
Feiertagen sowie an verkehrsstarken Tagen vor und nach Feiertagen stadteinwärts bzw. 
stadtauswärts ein Fahrverbot. 

Italien 

Für alle Fahrzeuge und Fahrzeugkombinationen mit einem zGG von mehr als 7,5 Tonnen gelten 
an Sonn- und Feiertagen, an verkehrsstarken Tagen vor/nach bestimmten Feiertagen sowie an 
Samstagen in der Ferienzeit Fahrverbote auf dem gesamten italienischen Straßennetz. Das 
Sonntagsfahrverbot gilt in den Monaten Januar bis Mai von 09:00 bis 22:00 Uhr. 

Luxemburg 

Für Lkw über 7,5 t zGG gilt auf dem gesamten luxemburgischen Straßennetz ein Fahrverbot  
für Beförderungen nach Frankreich ab samstags oder dem Vortag eines Feiertags ab  
21:30 Uhr bis sonntags oder dem Feiertag selbst um 21:45 Uhr und nach Deutschland ab 
samstags oder dem Vortag eines Feiertags ab 23:30 Uhr bis sonntags oder dem Feiertag  
selbst um 21:45 Uhr. 

Österreich 

Für Lkw ohne Anhänger, Sattelkfz über 7,5 t zGG sowie für Lkw mit Anhänger (das zGG des Lkw 
oder des Anhängers ist > 3,5 Tonnen) besteht auf dem gesamten österreichischen Straßennetz 
ein Fahrverbot von samstags 15:00 Uhr bis sonntags 22:00 Uhr sowie an Feiertagen von 00:00 
bis 22:00 Uhr. Darüber hinaus gilt für alle Lkw über 7,5 t zGG ein generelles Nachtfahrverbot auf 
den österreichischen Straßen und Autobahnen in der Zeit von 22:00 bis 05:00 Uhr. 
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Auf dem Teilabschnitt der Inntalautobahn A 12 zwischen Langkampfen (km 6,35) und Ampass 
(km 72,00) besteht ein sektorales Fahrverbot für Lkw und Sattelkfz über 7,5 t zGG sowie Lkw mit 
Anhänger, bei denen die Summe der höchst zulässigen Gesamtgewichte beider Fahrzeuge mehr 
als 7,5 t beträgt, in beiden Fahrtrichtungen für die Beförderung von Abfällen (gemäß 
Europäischem Abfallverzeichnis), Steine, Erde und Aushub, Rundholz und Kork, bestimmten Kfz, 
Nichteisen- und Eisenerze, Stahl, Marmor und Travertin, Fliesen (Keramik), Papier und Pappe, 
flüssige Mineralölerzeugnisse, Zement, Kalk und gebrannter Gips, Rohre und Hohlprofile, 
Getreide. Ausgenommen sind Fahrten mit Euro VI-Lkw (erstmalige Zulassung nach dem  
31. August 2018), CNG- und LNG-Fahrzeugen, Elektro- und bestimmten plug-in-hybrid-
elektrischen Fahrzeugen, Fahrten im Vor- und Nachlaufverkehr zur Eisenbahnverladung in Hall 
und Wörgl und bestimmte Quell- und Zielverkehre betreffend die Kernzone bzw. die erweiterte 
Zone. 

Polen 

Für Lkw und Fahrzeugkombinationen über 12 t zGG besteht ein Fahrverbot auf dem gesamten 
polnischen Straßennetz am Vortag eines polnischen Feiertags (mit Ausnahme des 24. und  
31. Dezember 2019 und 5. Januar 2020 zwischen 18:00 und 22:00 Uhr sowie am Feiertag selbst 
zwischen 08:00 und 22:00 Uhr). 

Portugal 

Für Gefahrguttransporte mit Fahrzeugen über 3,5 t z GG bestehen auf bestimmten Strecken-
abschnitten Fahrverbote: 

 an Feiertagen, Sonn- und Feiertagen sowie dem Vortag eines Feiertags  
von 18:00 bis 21:00 Uhr 

 an Montagen von 07:00 bis 10:00 Uhr 
 ganzjährig in verschiedenen Tunneln auf der A 23 
 täglich von 05:00 bis 02:00 Uhr des folgenden Tages über die Brücke „25 de Abril“ 

(Lissabon). 

Schweiz 

Für Lkw über 3,5 t zGG, Sattelkfz über 5 t zGG und Fahrzeuge mit einem Anhänger, der für ein 
Gesamtgewicht über 3,5 Tonnen zugelassen ist, besteht an Sonntagen und den allgemeinen 
Schweizer Feiertagen ein Fahrverbot von 00:00 bis 24:00 Uhr sowie ein ganzjähriges generel-les 
Nachtfahrverbot zwischen 22:00 und 05:00 Uhr. An kantonalen Feiertagen besteht kein 
Fahrverbot für den Transitverkehr. 

Slowakei 

Für Lkw über 7,5 t zGG und Fahrzeugkombinationen gilt an Sonn- und Feiertagen ein Fahrverbot 
in der Zeit von 00:00 bis 22:00 Uhr auf allen Autobahnen, Hauptstraßen und für den internatio-
nalen Verkehr geeigneten Straßen in der Slowakei. 
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Slowenien 

Für Lkw und Fahrzeugkombinationen über 7,5 t zGG gilt an Sonn- und Staatsfeiertagen auf 
bestimmten Streckenabschnitten des slowenischen Straßennetzes ein Fahrverbot von 08:00 bis 
21:00 Uhr. 

Spanien 

In Spanien gibt es kein allgemeines, flächendeckendes Lkw-Fahrverbot an Sonn- und Feier-
tagen. Lediglich für kennzeichnungspflichtige Gefahrguttransporte besteht an Sonn- und 
Feiertagen ein landesweites Fahrverbot von 08:00 bis 24:00 Uhr. Am Vortag eines Feiertags 
(nicht an Samstagen) gilt das Fahrverbot von 13:00 bis 24:00 Uhr. 
 
Für Lkw über 7,5 t zGG gelten im Baskenland auf Streckenabschnitten der A-8, A-15, AP-8,  
GI-11, GI-20, GI-636, N-1, N-121A, N-240, N-622 und N-634 an bestimmten Tagen des Jahres 
sowie an Wochenenden und Feiertagen zeitlich begrenzte Fahrverbote. Gleiches gilt für Lkw bis 
7,5 t zGG und für Lkw über 7,5 t zGG auf verschiedenen Streckenabschnitten in Katalonien. 

Tschechien 

Für Fahrzeuge und Fahrzeugkombinationen über 7,5 t zGG gilt an Sonn- und Feiertagen ein 
Fahrverbot in der Zeit von 13:00 bis 22:00 Uhr auf allen Autobahnen, internationalen Straßen 
und Nationalstraßen 1. Ordnung in Tschechien. 

Ungarn 

Für Lkw über 7,5 t zGG besteht im Zeitraum vom 1. September bis 30. Juni auf allen ungarischen 
Straßen ein Fahrverbot ab samstags oder dem Vorabend eines Feiertages  
ab 22:00 Uhr bis sonntags oder dem Feiertag selbst um 22:00 Uhr.  


